
INNERE MEDIZIN UND KARDIOLOGIE
Kriterien für die Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis 

Die Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Schleswig-Holstein vom 25. Mai 2011 fordert für die 
Facharztweiterbildung Innere Medizin und Kardiologie folgende Weiterbildungszeiten:

 36 Monate Weiterbildung in Kardiologie, davon

 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch während der Basisweiterbildung abgeleistet werden 
können

 können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden

Für den Umfang der zu erteilenden Befugnis ist maßgebend, inwieweit die an Inhalt, Ablauf und Zielsetzung 
der Weiterbildung gestellten Anforderungen durch die/den befugte/n Ärztin/Arzt erfüllt werden können. Je 
nach Umfang der zu vermittelnden Inhalte werden die Befugnisse zeitlich abgestuft erteilt.

Die Vermittlung von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in den Inhalten der Weiterbildung gemäß den 
Allgemeinen Bestimmungen der Weiterbildungsordnung (WBO) ist Voraussetzung.

Es gelten zudem folgende Mindest-Kriterien für den ambulanter Bereich:

 Patientenzahl: 500/Quartal

 eigenes Sprechzimmer für die/den Weiterzubildende/n

 eine ausgebildete Medizinische Fachkraft

Die erforderlichen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sind in 10 Elemente aufgeteilt.
Die „Erfüllung“ eines Elements wird aufgrund folgender Formel errechnet:

Für die Erteilung der Weiterbildungsbefugnis sind folgende Elemente erforderlich:

 stationärer Bereich:

 36 Monate: Elemente 1 – 10 + Intensivstation

 30 Monate: Elemente 1 – 10

 24 Monate: insgesamt 8 Elemente

 18 Monate: insgesamt 6 Elemente

 12 Monate: insgesamt 4 Elemente

   6 Monate: insgesamt 2 Elemente

Sofern eine Intensivstation vorhanden ist, kann (zusätzlich) ein 6-monatiger Weiterbildungsumfang 
ausgesprochen werden.

 ambulanter Bereich:

 18 Monate: insgesamt 6 Elemente 

 12 Monate: insgesamt 4 Elemente

   6 Monate: insgesamt 2 Elemente
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=zu erbringende Leistungszahl/Jahr
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Leistungsnachweis Innere Medizin und Kardiologie

Name, Vorname Antragsteller:

Weiterbildungsstätte:

Folgende Inhalte der Weiterbildung gemäß den Bestimmungen der WBO werden von mir/uns während der 
Weiterbildung vermittelt: (Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in...)

Ja Nein
Bemerkungen der 

Ärztekammer (bitte 

freilassen)

der Erkennung sowie konservativen und interventionellen Behandlung von angeborenen und erworbenen Erkrankungen 

des Herzens, des Kreislaufs, der herznahen Gefäße, des Perikards

Beratung und Führung von Herz- Kreislaufpatienten in der Rehabilitation sowie ihre sozialmedizinische Beurteilung 

hinsichtlich beruflicher Belastbarkeit

der Durchführung und Beurteilung diagnostischer Herzkatheteruntersuchungen

therapeutischen Koronarinterventionen, z. B. PTCA, Stentimplantationen, Rotablation

der Durchleuchtung, Aufnahmetechnik und Beurteilung von Röntgenbefunden bei Angiokardiographien und 

Koronarangiographien

der Beurteilung von Valvuloplastien

interventionellen Therapien von erworbenen und kongenitalen Erkrankungen des Herzens und der herznahen Gefäße

der medikamentösen und apparativen antiarrhythmischen Diagnostik und Therapie einschließlich Defibrillation

der Schrittmachertherapie und -nachsorge

der Indikationsstellung und Nachsorge von Kardioverter-Defibrillatoren und Ablationen zur Behandlung von 

Herzrhythmusstörungen

der interdisziplinären Indikationsstellung und Beurteilung nuklearmedizinischer Untersuchungen sowie chirurgischer 

Behandlungsverfahren

der intensivmedizinischen Basisversorgung
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Name, Vorname Antragsteller:

Bitte entnehmen Sie für die verbindliche Selbstauskunft die genauen Leistungszahlen aus Ihrer Leistungsstatistik.
Die Ärztekammer behält sich vor, diese zusätzlich anzufordern. Ansonsten sind die jeweils angegebenen Nachweise vorzulegen.

Ele-
ment

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden

Richtzahl
gemäß

Richtlinien

(Gesamt-WB-

Zeit)

Leistungszahl pro Jahr

Berichtszeitraum:

von: 

bis:  

Nachweis
durch...

Bemerkungen der Ärztekammer

(bitte freilassen)

1 Echokardiographien einschließlich Farbdoppler, davon 500 Leistungsstatistik

2  Streßechokardiographien 50 Leistungsstatistik

3  Echokontrastuntersuchungen 50 Leistungsstatistik

4 transoesophageale Echokardiographie 50 Leistungsstatistik

5 
Rechtsherzkatheteruntersuchungen gegebenenfalls einschließlich 

Belastung
50

Verbindliche

Selbstauskunft

6 Spiro-Ergometrie 10
Verbindliche

Selbstauskunft

7 

Linksherzkatheteruntersuchungen einschließlich der 

dazugehörigen Linksherz- Angiokardiographien und 

Koronarangiographien

300 Leistungsstatistik

8 
Langzeituntersuchungsverfahren, z. B. ST-Segmentanalysen, 

Herzfrequenzvariabilität, Spätpotentiale
300

Verbindliche

Selbstauskunft

9 Applikation/Implantation von Schrittmachersonden/-aggregaten 100 Leistungsstatistik
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10 Kontrollen von internen Cardiovertern bzw. Defibrillatoren (ICD) 50
Verbindliche

Selbstauskunft

__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift/en
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